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SEPL Bericht
Allgemeine Angaben zur Schule
Schulnummer: 317224 Schulname: Gemeinschaftsschule Barleben

Errichtungsdatum: 01.08.2016 Aufhebungsdatum:

Schulformausprägungen

Schulträger
Detail: Sachsen-Anhalt, Barleben Name: Gemeinde Barleben

GKZ:

Adresse
PLZ: 39179
Ort: Barleben
Ortsteil:
Straße: E.-Thälmann-Straße
Hausnr.: 22
Hausnr. (Zusatz):
Adresse (Zusatzinformation):
Gemeinde: Barleben
Bundesland: Sachsen-Anhalt
Kreisname:
Telefon: 039203-565 0 E-Mail: office@barleben.de
Fax: Webseite: www.barleben.de

Raumordnerischer Status
Schulstandort: Sonstiges Grundzentrum mit

Teilfunktion Mittelzentrum:
nein

Teilung der grundzentralen
Funktion zwischen
folgenden Orten:

nein Ort1:

Ort2: ergänzende Unterlagen nach
§ 4 Abs. 2 SEPL-VO 2022
sind beigefügt (Begründung,
Nachweis/e):

nein

ohne zentralörtliche
Funktion:

ja

Profil Ganztagsschule
Ganztagsschule: ja Zertifizierte Schule: nein

Förderzentrum: Form: offene Form
durch oberste
Schulbehörden genehmigte
Kooperationsschulen:

nein Aufnahmekapazität
(Zügigkeit) bei Festlegung
von SB bzw SEB:

336 SuS (2-Zügigkeit)

Kapazitätsgrenze bei
Verzicht auf Festlegung SB
bzw SEB:

Profil Grundschulverbund
Hauptstandort: Teilstandort:

Konzept beigefügt: nein Abstimmung Schule
Schulträger:

nein

Grundschulverbund
innerhalb Gemeindegebiet:

nein Benennung:

Grundschulverbund
innerhalb und außerhalb
Gemeindegebiet (EG/VG):

nein Benennung:

Die Zumutbarkeit der
Schulwegzeiten ist
berücksichtigt:

nein

Allgemeine Angaben zum Schulobjekt

Schulformausprägung Schulform

GMS (9-jährig, koop.) Chemie
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Anzahl Grundstücke: 1 Anzahl Schulhöfe: 1

Anzahl PKW-Einstellplätze: 27 Genutzte
Unterrichtsgebäude:

1

Zustimmung Behörde: Gebäudefusion:
Gebäudefusion Benennung:

Grundstücke

Gebäude
Gebäude 1
Name des Gebäudes: Gemeinschaftsschule Barleben Baujahr: 2007

Grundstück:

Adresse
PLZ: 39179
Ort: Barleben
Ortsteil:
Straße: Feldstraße
Hausnr.: 20
Hausnr. (Zusatz):
Adresse (Zusatzinformation):
Gemeinde:
Bundesland:
Kreisname:

Etagen

Baubestand

Investitionen
Eigenleistung Summe der
Investition:

  k.A.

Eigenleistung Investition
bestätigt:

  k.A.

Eigenleistung Maßnahmen:   k.A.
Eigenleistung:   k.A.
Fördermittelprogramm/ -art
Summe der Investition:

  k.A.

Fördermittelprogramm/ -art
Investition bestätigt:

  k.A.

Zweckbindungsfrist bis:   k.A.
Fördermittelprogramm/ -art
Maßnahmen:

  k.A.

Fördermittelprogramm/ -art:   k.A.

Sportanlagen
Eigentumsverhältnis:   Eigentum der Gemeinde Barleben
Sportfreianlagen:   auf dem Grundstück vorhanden
Erreichbarkeit/ Entfernung:  
Geräteräume:  
Umkleideräume:  
Sanitäranlagen:  
Entfernung zur Schule:  
Hallen (Größen etc.):  

Außenanlagen
Spielgeräte:   diverse Spielgeräte auf dem Schulhof
Grünes Klassenzimmer:   1

Größe Grundstück Größe Schulhof Einstellplätze In Grenzen Kreisangeh.

15568 5000 27 Gemeinde Barleben

Bezeichnung Nutzungsart

Etage 3 2. Obergeschoss Schulische Nutzung

Etage 2 1. Obergeschoss Schulische Nutzung

Etage 1 Erdgeschoss Gemischte Nutzung
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Grünanlagen:   1
Schulhöfe:   1
Parkplätze:   27

Digitale Infrastruktur
Endgeräte:   Vollausstattung wird seitens des Trägers angestrebt
Breitband:   vorhanden
WLAN:   vorhanden
LAN:   vorhanden

Sonnen- und Blendschutz
Verdunklungsanlagen:  

Energetik
Dächer:  
Fußböden:  
Fassade:  
Decken:  
Wände:  
Türen:  
Fenster:  
Gebäudehülle:  

Barrierefreiheit
Behinderten-WC:   vorhanden
ebenerdiger Zugang:   vorhanden
Aufzüge:   vorhanden
Sonnen- und Blendschutz:  
Treppen und Rampen:  
Türbreiten:  
Flurbreiten:  

Schallschutz
Akustik:  
Lärm:  

Sanitäre Anlagen
Waschräume:  
Trennung Schüler/Lehrer:  
Anzahl Lehrer WC's:  
Anzahl Schüler WC's:  

Brandschutz
Feuerlöscher:   vorhanden
Rauchmelder:   vorhanden
Flucht- und Rettungswege:   2 bauliche Rettungswege vorhanden
Feuerschutztüren:  
Blitzableiter:  
Löschdecken:  
Rauchabzugsanlage:  

Sporthallen
Sporthalle 1
Eigentümer:

Auf dem Schulgrundstück: nein Information zur Sporthalle: Zweifeldhalle
Bemerkung:

Adresse
PLZ: 39179
Ort: Barleben
Ortsteil:
Straße: Dahlenwarsleber Str.
Hausnr.: 3
Hausnr. (Zusatz):
Adresse (Zusatzinformation):
Gemeinde:
Bundesland:
Kreisname:

Entfernungen
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Sportfreianlagen
Sportfreianlage 1
Eigentuemer: Gemeinde Barleben

Eigenschaften

Entfernungen

Räumliche Kapazitäten
Gebäude 1
AUR Halbe Klasse: AUR Ganze Klasse: 12

Fachunterrichtsräume

Sonstige Räume

Bemerkungen
Bemerkung zur räumlichen
Kapazität:

FUR Sonstige - Hauswirtschaft, Musik/Kunst, Werken, Chemie, Biologie, Physik/Astronomie und Computer. Zusätzlich ist eine Sternwarte
vorhanden. Im Gebäude befinden sich Umkleiden zur Nutzung der Sportfreifläche. Die räumlichen Kapazitäten sind für die festgelegte
Kapazität ausreichend. Erweiterungen sind nicht geplant.

Bemerkung
ZumutbarkeitSchulweg:

Die Schülerbeförderung ist durch die eingerichteten Linienverkehre des ÖPNV gesichert. Die Schulwegbeziehungen sind zumutbar gestaltet
und durch Satzung des LK Börde geregelt.

Bemerkung zu den
Planungsschritten:

Die Bestandsfähigkeit der Gemeinschaftsschule Barleben ist gegeben. Die Anforderungen des § 11 SEPL VO 2022 hinsichtlich der
Schülerzahlen werden erfüllt.

Gebäude Entfernung

Gebäude 1 280

Bemerkung Eigeinschaft Spielfeld

60m Kurzlaufbahn

Weitsprunganlage

Basketball, Handball Spielfeld Kleinspielfeld

Gebäude Entfernung

Gebäude 1 0

FUR Typ Anzahl der Räume

Sonstiges Fach 7

SONST Typ Größe

Schulsozialarbeit 11.92

Bibliothek 45.37

Aula 202.92
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nachrichtlich: Landkreis Börde

Magdeburg, 28. Juli 2016

Vereinbarung zur Festlegung des Schuleinzugsbereiches zwischen

. . u. Ihr Zeichen: 0.Z. vom
der Gemeinde Barleben und dem Landkreis Börde 27.07.2016

hier: Gemeinschaftsschule Barleben
Mein Zeichen: 31.601-8130

Bearbeitet von: Herrn Meyer
Sehr geehrte Frau Lehmann, holm.meyer@

Ischa.mk.sachsen-anhalt.de

mit Schreiben vom 27. Juli 2016 haben Sie mir die Vereinbarung zur Fest- Tel. (0391) 567 - 5777

legung des Schuleinzugsbereiches zwischen der Gemeinde Barleben und Fax: (0391) 567 - 5896

dem Landkreis Börde — hier: Gemeinschaftsschule Barleben — vom Dienstgebäude:
Turmschanzenstraße 32

24.06.2016 vorgelegt. 39114 Magdeburg

Tel.: (0391) 567 - 02
Gemäß $ 66 Abs. 3 Satz 2 SchulG LSA stimmeich dieser hiermit uneinge- A

osm

schränkt zu. Ischa.mk.sachsen-anhait.de

Hauptsitz:

Ernst-Kamieth-Straße 2
Mit freundlichen Grüßen 06112 Halle (Saale)

Im Auftrag
Tel.: (0345) 514-0

Fax: (0345) 514-1941
I) \ {o CE Poststelle@

. we Ischa.mk.sachsen-anhalt.de

Kleine

E-Mail-Adresse nur für

formlose Mitteilungen

ohne elektronische Signatur

Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt
Deutsche Bundesbank
Filiale Magdeburg
BLZ 81000000
Konto 81001500
BIC MARKDEF1810
IBAN DE21810000000081001500
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Landesverwaltungsamt - Postfach 1963 - 39009 Magdeburg

Referat

Unterrichtsversorgung,

Datenerhebung,

 

Gemeinde Mittelland Schulentwicklungsplanung

Der Bürgermeister

Ernst-Thälmann-Straße 22

39179 Mittelland/OT Barleben

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom:

Sekundarschule in der Ortschaft Barleben 401100 vom 10.09.2004

. , .. . Mein Zeichen/Meine Nachricht:
hier: Vorbereitung des Antrages zur Übernahmeder Schulträgerschaft

gemäß § 65 (3) SchG LSA 508.3.1-81301/mittelland

Sehr geehrter Herr Keindorff, Bearbeitet von: Herrn Meyer

mit Schreiben vom 10. d.M. haben Sie mir angezeigt, die Schulträgerschaft @lvwa.sachsen-anhalt.de
für die Sekundarschule in der Ortschaft Barleben übernehmen zu wollen.

Tel.: (0391) 567-5777
Im Einzelnen begründenSie die Absicht mit der Tatsache, dass die Übertra- Fax: (0391) 567-5891
gung denZielen der Schulentwicklungsplanungentspricht und die Gemeinde
über die erforderliche Finanz- und Verwaltungskraft verfügt.

Magdeburg, 23.09.2004

Da ich als zuständige Schulbehörde keine gegenteiligen Kenntnisse besitze,
sollte dem Abschluss eines Übergabe-/Übernahmevertrages mit dem Land- ge

. . venstedter Straße 1-2
kreis nichts entgegen stehen. 39108 Magdeburg

Postfach 1963

Letztere erhält eine Kopie dieser Stellungnahmemit derBitte, den Vollzug 39009 Magdeburg
der Maßnahmezeitnah anzuzeigen. Tel.: (0391) 567-02

Fax: (0391) 567-2695

Mit freundlichen Grüßen POSE
@ivwa.sachsen-anhalt.de

Hauptsitz:

Willy-Lohmann-Straße 7

Im Auftrage 06114 Halle (Saale)
Postfach 200256

06003 Halle (Saale)

Tel.: (0345) 514-0

Fax: (0345) 514-1444

Lembcke poststelle
@lvwa.sachsen-anhalt.de

www.landesverwaltungsamt.

sachsen-anhalt.de

 

Landeshauptkasse Dessau

Deutsche Bundesbank

Filiale Magdeburg

BLZ 810 000 00

Konto 810.015 00



2. Änderung der Vereinbarung zur Festlegung des

Schuleinzugsbereiches für die Gemeinschaftsschule Barleben

vom 24.06.2016

Zwischen dem Landkreis Börde

Bornsche Straße 2

39340 Haldensleben

vertreten durch den Landrat, Herrn Martin Stichnoth,

nachfolgend „Landkreis“ genannt,

und der Gemeinde Barleben

Ernst-Thälmann-Straße 22

39179 Barleben

vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Frank Nase,

nachfolgend „Gemeinde“ genannt,

wird auf der Grundlage des § 66 Absatz 1 bis 3 des Schulgesetzes des Landes

Sachsen-Anhalt vom 22.02.2013 (GVBI. LSA S. 68 ff; SchulG LSA) in der zurzeit

geltenden Fassung die Vereinbarung vom 24.06.2016 wie folgt geandert:

§ 1 Anderung des Schuleinzugsbereiches ab dem Schuljahr 2019/2020

Ab dem Schuljahr 2019/2020 enthält der Absatz 1 des § 1 Festlegung des

Schuleinzugsbereiches der Vereinbarung vom 24.06.2016 folgenden Zusatz:

Optional kann durch die Personensorgeberechtigten eine Beschulung an der

Gemeinschaftsschule „G.W. Leibniz“ in Wolmirstedt gewählt werden.

§ 2 Inkrafttreten

Diese Änderungsvereinbarungtritt zum 01.08.2019 in Kraft.

  

Haldensleben, den AP 06. 20 43 Barleben, den ZC.7um, LOR

Martin Stichnoth k Nase
Landrat Écraemmeister
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/
Vereinbarung zur Festlegung des Schuleinzugsbereiches für die

Gemeinschaftsschule Barleben

Zwischen dem Landkreis Börde

Gerikestraße 104

39340 Haldensleben

vertreten durch den Landrat, Herrn Hans Walker,
nachfolgend „Landkreis“ genannt,

und der Gemeinde Barleben

Ernst-Thälmann-Straße 22

39179 Barleben

vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Franz-Ulrich Keindorff,
nachfolgend „Gemeinde“ genannt,

wird auf der Grundlage des 8 66 Absatz 1 bis 3 des Schulgesetztes des Landes
Sachsen-Anhalt vom 22.02.2013 (GVBl. LSA S. 68 ff; SchulG LSA) in derzurzeit
geltenden Fassung folgende Vereinbarung geschlossen:

Präambel

Die Gemeinde ist nach 8 65 Absatz 3 SchulG LSA Schulträger der
Sekundarschule Barleben. Das Landesschulamt hat mit Bescheid vom
26.05.2016 die Umwandlung in eine Gemeinschaftsschule zum Schuljahr
2016/2017 genehmigt. Als Folge der Umwandlungist der Schuleinzugsbereich ab
dem Schuljahr 2016/2017 festzulegen. |
Die Gemeinschaftsschule wird jährlich aufwachsend beginnend mit dem 5.
Schuljahrgang entwickelt.

8 1 Festlegung des Schuleinzugsbereiches

(1) Die Parteien legen fest, dass ab dem Schuljahr 2016/2017 der
Schuleinzugsbereich der Gemeinschaftsschule folgende Orte umfasst:
Gemeinde Barleben mit den Orten Barleben, Ebendorf und Meitzendorf
sowie aus den Orten Dahlenwarsleben, Gersdorf, Gutenswegen, Groß
Ammensleben und Klein Ammensleben der Gemeinde Niedere Börde.

(2) Die Gemeinde Barlebensichert zu, die Aufgaben als Träger der
Gemeinschaftsschule entsprechend dem Schulgesetz des Landes
Sachsen-Anhalt qualitäts- und bedarfsgerecht zu erfüllen.



(1)

(2)

(3)

& 2 Zuweisung; Sachkosten

Auf der Grundlage des 8 74a SchulG LSA beteiligt sich der Landkreis
Börde an den sonstigen Kosten für die Gemeinschaftsschule Barleben.
Die Gemeinde erhebt gegenüber dem Landkreis keine
Gastschulbeitrage.

Sonstige Kosten nach Absatz 1 sind auch die fiir die Nutzung der
Sporthalle Barleben zur Durchführung des Sports für ihre
außerunterrichtlichen Arbeitsgemeinschaften anfallenden Entgelte.

Die Beteiligung nach Absatz 1 erfolgt durch Gewährung von
zweckgebundenen Zuweisungen als nicht rückzahlbarer Zuschuss in
Höhe von 70 % der sonstigen Kosten auf der Grundlage eines jährlich
zu vereinbarenden Finanzierungsplanes in Form eines
Zuwendungsbescheides.

8 3 Inkrafttreten/Kündigung

Diese Vereinbarungtritt zum 01. August 2016 in Kraft.
Sie ist ohne Angabe besonderer Gründe zum 31. Dezember eines jeden
Jahres mit Wirkung zum 31. Juli des Folgejahresschriftlich kündbar.

Die Parteien verpflichten sich bei Veränderungen der rechtlichen und
sachlichen Grundlagen, die Vereinbarung entsprechend anzupassen.

 

Haldensleben) den Barleben, den .r. &&. e#

  
  

 

i{
Hans Walke Franz-Ulrich Kéindorff
Landrat Bürgermeister





Schulentwicklungsplanung:Erfassung Schülerdaten

Angabenzur SEPL für das Jahr 2020/21

Allgemeine Angabenzur Schule

 

Nameder Schule Gemeinschaftsschule Barleben

Schulnummer 304551

Kontakt SB Frau Manuela Krause (039203 / 565 3610)

Inhaltsverzeichnis

CSCS
1 Hochrechnung auf der Basis der tatsächlichen Geburten Hochrg. auf Basis tats. Geb.

2 Schülerzahlenentwicklung Schülerzahlenentwicklung

3

4



Schülerzahlenentwicklung Gemeinschaftsschule Baı

Annahmen $) 2020/21: (wird durch den Schulträger ausgefüllt}

20 Richtwert zur Festlegung der Einzügigkeit

2 Zügigkeitsrichtwert

28 Klassenstärke (Orientierungsrahmen„Bildung von Klassen und Lerngruppen“Rd.Erl. zur Unterrichtsorganisation)

S (Neuaufnahmen) 100,0%

5 (Verweiler) 100,0%

6 97,0%

7 95,0%

8 96,0% 2,0% 8,0%

9 94,0% 2,0%

10 100,0%

Gesamtschülerzahl

Zügigkeitsrichtwert

 

Hinweise/ Kommentare

 
 


